
GPR Information  01/ 2025 3. Februar 2025 
  

Neue Altersgrenzen bei Pensionierung 

gültig ab 29.12.24 (grün) bzw. 01.01.26 (grau) 

  Rechtsgrundlage: Gesetz über die Anhebung der Altersgrenzen und Änderung weiterer dienstlicher  

   Vorschriften vom 20.12.24 
 

1. Altersgrenze bei Regelpensionierung  

Eintritt in den Ruhestand: 
 

a) vor dem 01.01.1961 geborene Lehrkräfte:  

mit Ablauf des Schuljahres, in dem sie die Regelaltersgrenze 

erreichen  

(§ 108a Abs. 4 LBG1)  

b) nach dem 31.12.1960 geborene  Lehrkräfte:  

mit Ablauf des Halbjahres, in dem sie die Regelaltersgrenze 

erreichen  

(§ 38 Abs. 1 Satz 3 LBG1) 

 
 

 

 

 

 

2. Pensionierung auf Antrag (vorzeitige Pensionierung)  

• frühestens ab dem Halbjahresende, das auf den 63. Geburtstag folgt 

 Pro Monat, den man vor Erreichen seiner Regelaltersgrenze in Pension geht, vermindert sich die Pension 

um 0,3 % . (§ 14 Abs. 3 LBeamtVG2) 

• Wer 2025 auf Antrag in Pension geht, für den gilt schon, bzgl. der Abschläge, die angehobene Altersgrenze.  
 

 

3. Pensionierung auf Antrag mit Schwerbehinderung (mind. GdB 50) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

4. Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundliche Grüße 
 

Marion Leibnitz 

GPR-Vorsitzende 

N

01/2025 

GESAMTPERSONALRAT (GPR) 
der allgemeinbildenden Schulen  
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